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Plan

November 1944 1. Jahrgang Nr. 5

Schweizerische Zeitschrift fiir Landes-, Regional- und Ortsplanung

Revue suisse d’urbanisme

Die Methode der Koordination in der Ortsplanung, ASIG.
dargestellt am Beispiel der Wohngemeinde Stiifa (Ziirichsee)

Abb. 1. Die Gemeinde Stifa, vom linken Seeufer aus gesehen.

Vorbemerkungen
Die «Akademische Studiengruppe der GEP» (AStG), die

den Zweck verfolgt, die Zusammenarbeit und den Erfahrungs-
austausch zwischen Akademikern durch Behandlung von
aktuellen Problemen zu fordern, griindete Anfang 1942 eine
«Arbeitsgruppe fiir Landesplanung> (ALP). Vorerst wurde
versucht, sich mit den Aufgaben der Landesplanung vertraut
zu machen. Einen wesentlichen Einblick in diese Fragen-
komplexe gestattete die «ETH-Tagung fiir Landesplanung»
im Herbst 1942. Auf dieser vorbereitenden Tagung fiel auf,
dass die Referenten vor allem die Forderungen ihres Faches
aufstellten und von Zusammenarbeit und gegenseitiger
Anpassung wenig die Rede war. Durch diesen Mangel wurde
das Kernproblem der Planung, d.h. die Koordination um-
gangen. Ohne Koordination ist u. E. aber der Erfolg und die
Lebensdauer der Landesplanung in Frage gestellt. Diese
Erkenntnis hatte zur Folge, dass die AStG dieses Problem
aufgriff und zu dessen Bearbeitung die genannte Arbeits-
gruppe fiir LP griindete.

Der rasche Zuwachs an Mitarbeitern zeigte deutlich, dass
unter den jiingeren Akademikern ein grosses Bediirfnis be-
steht, sich mit der Koordination in der Planung zu beschif-

tigen. Die Eigenart der AStG gestattet, diese Frage ohne

jede Interessenvertretung zu studieren, was eine unabhin-
gige Bearbeitung erméglichte. Die Tatsache, dass bisher die
Landesplanung zu einseitig von einzelnen Berufsgruppen aus
beeinflusst wurde, betrachtet die Arbeitsgruppe als Fehler.

Eine wahre Koordination ist nur in Zusammenarbeit mit
allen damit verbundenen Fachgebieten méglich, wobei sich
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ein Gleichgewicht
einstellen muss. Bei der Wahl der Mitarbeiter wurde deshalb
besonders darauf geachtet, eine breite Basis zu erhalten, wie
die in der ALP vertretenen Berufe zeigen: Agronom, Archi-
tekt, Geograph, Ingenieur, Jurist, Psychologe und Volkswirt-
schafter. Die Leitung der Gruppe fiir die vorliegende Arbeit
wurde einem Geographen iibergeben, weil man der Ueber-
zeugung war, dass ein Vertreter dieser Disziplin am ehesten
in der Lage ist, alle Spezialgebiete gleichmissig zu werten.

In regelmisigen Diskussionsabenden wurden von der
Arbeitsgruppe die auftauchenden Fragen diskutiert. Die
Lésungen, die sich aus den gemeinsamen Besprechungen
ergaben, wurden in der Folge durch einzelne Mitglieder
weiter verarbeitet und dann wieder zur gemeinsamen Dis-
kussion gestellt. Das Resultat ist als Richtlinie, als Studie
gedacht, die versucht, die Grundlinien, nach denen eine
richtige Koordination moglich ist, zu erfassen. Die Arbeits-
gruppe bestand aus 22 Miigliedern, von denen die folgenden
die endgiltige Fassung des Textes besorgten:

H. Carol, Geograph (Gruppenchef)
L. Derron, Jurist
E. Jaggi, Agronom
K. Keller, Architekt

H. Ritter, Ingenieur
W. Stiicheli, Architekt
E. Winkler, Geograph.
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Problemstellung

Vor dem Herantreten an ein reales Problem,
versuchte die Arbeitsgruppe sich iiber das Wesen
der Landesplanung Klarheit zu verschaffen, da sie
die Erkenntnis der Grundbegriffe als erste Voraus-
setzung fiir eine erfolgreiche Arbeit betrachtete. Es
stellt sich der Planung die Aufgabe, einen méglichst
harmonischen Ausgleich simtlicher Einzelinteressen
(Siedlung, Wirtschaft, Verkehr, Hygiene, Erziehung,
Natur- und Heimatschutz ete.) zu schaffen, mit dem
Ziel, ein den Individuen und der Volksgesamtheit
gleichermassen befriedigendes Leben in ideal ge-
stalteter Kulturlandschaft zu erméglichen.

a) Theorie. Um feststellen zu konnen, ob in
einem Gebiet Planungsprobleme bestehen, ist vor-
erst ein klarer und umfassender Einblick in den
mannigfaltigen Erscheinungskomplex der Unter-
suchungsregion zu gewinnen .Beschrinkt man sich
z. B. auf eine Ortsplanung, so muss versucht werden,
fiir diese Gemeinde eine Diagnose zu stellen, um
mit dem Geographen Siegfried Passarge,”) einem
der ersten, der diesen Ausdruck der Medizin auf die
Landschaftsuntersuchung iibertrug,zu sprechen. Man
muss, mit andern Worten, ermitteln, welche Kom-
ponenten im gesamten bei der Konstitution der Ort-
schaft wirksam sind und insbesondere, welche ver-
besserungsbediirftigen Momente sich daraus fest-
stellen lassen. Eine solche Diagnose baut sich wie
folgt auf:

1. Die Feststellung der Komponenten oder Fak-
toren der Region: Boden, Klima, Gewisser, Vege-
tation, Bevélkerung, Siedlung, Wirtschaft, Verkehr
etc. (Faktorenanalyse).

2. Die Ermittlung der gegenseitigen Beziehun-
gen dieser Komponenten (Faktorenkorrelation).

3. Die Bestimmung des sich hieraus ergebenden
Gesamtbildes, unter Beriicksichtigung aller derjeni-
gen Einzelerscheinungen, die die Gestaltung der
Gemeinde positiv und negativ beeinflussen (Fak-
torensynthese).

Da jedes konkrete Untersuchungsobjekt dauern-
der Entwicklung aus der Vergangenheit in die Zu-
kunft unterliegt, ist naturgemiss auch den Ver-
inderungen, insbesondere denen der Vergangen-
heit, nachzugehen. Nur aus dem Verstindnis des
Vergangenen und Gegenwiirtigen sind Schliisse auf
die Zukunft méglich.

Es erweist sich also die Diagnose im Grunde
lediglich als Mittel zur Gewinnung einer Prognose,
d. h. eines Verfahrens, die kiinftige Gemeindeent-
wicklung zu beurteilen. Daraus ergeben sich die
Entwicklungstendenzen, die als entscheidende An-
haltspunkte fiir die Planungsmassnahmen aufge-
fasst werden miissen, um die Zukunft der Gemeinde
einem ordnenden Rahmen einzugliedern.

Von dem Gedanken ausgehend, dass einerseits
einer Prognose immer hypothetischer Charakter

*) S.Passarge: Physiologische Morphologie. Mitteilungen
Geogr. Ges. in Hamburg 1912.
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zukommt, andrerseits die Aufstellung von realen
Leitlinien notwendig ist, wenn einer chaotischen
Entwicklung begegnet werden soll, wird die eigent-
liche Planungsarbeit in einen idealen und einen
realen Teil gegliedert. Als erster Schritt werden
Einzelidealplidne vorgeschlagen, von denen ein je-
der ein bestimmtes Sachbereich behandelt. (Im
nachfolgenden praktischen Beispiel beschrinkte
man sich auf folgende vier Fachgebiete: 1. Land-
schaftsschutz, 2. Siedlung, 3. Verkehr, 4. Wirtschaft.
Diese Darstellungen werden unabhiingig von den bis
dahin entwickelten Verhiltnissen entworfen und
geben einzelne Idealbilder des Untersuchungsobjek-
tes. Die Einzelidealpline miissen nun durch ge-
meinsame Bearbeitung zu einem Gesamtidealplan
koordiniert werden.

Der Gesamtidealplan (oder Richtplan) soll die
Basis zum zweiten Teil der Planung bilden, zur
Schaffung des sogenannten Realplanes. Es ist das
gewissermassen die therapeutische und prophylak-
tische Behandlung des Objektes und erstrebt die
Festlegung der kiinftigen Entwicklung durch An-
passung des Richtplanes an die bestehenden Ver-
hiltnisse.

Die beschriebene theoretische Problemlésung
lasst sich nachfolgend schematisch zusammen-
fassen:

1. Grundlagenbeschaffung.

1. Diagnostik —> Faktorenanalyse

|
\4

Faktorensynthese (Diagnose)
|

Y
> Tendenzbestimmung

Y
2. Prognose

I1. Planung. 4

1. Idealplanung —> Einzelidealpline
Y
Gesamtidealplan
oder Richtplan
\ ¥
2. Realplanung —> Realplan

b) Anwendung. Als praktisches Beispiel wurde
das Gemeindegebiet von Stifa am rechten Ziirichsee-
ufer gewihlt. Hier lagen schon Vorstudien eines
Mitgliedes der Gruppe vor; auch ist Stifa von
Ziirich aus leicht erreichbar. Trotzdem das Gebiet
relativ klein ist, gestattet es doch das Studium
simtlicher Koordinationsformen, sowie der ver-
schiedenen Fachgebiete und der Entwicklungs-
momente. Was die Arbeit besonders interessant
macht, ist, dass Stifa in der EinfluBsphire der
Stadt Ziirich liegt.



L Grundlagen: Diagnostik und Prognostik.

Die Aufgabe des «diagnostischen» Abschnittes
ist eine Untersuchung der Faktoren, die die rechts-
ufrige Ziirichseelandschaft und im besonderen die
Gemeinde Stifa bestimmen.

Die natiirlichen Faktoren (Boden, Relief, Kli-
ma, Lage zum Wirtschaftszentrum) begiinstigen
sowchl eine intensive Landwirtschaft wie eine in-
tensive Besiedlung. Vor allem die markanten, das
Landschaftsbild bestimmenden Steilhdnge, sind
zum Streitobjekt geworden: Hie Rebbau in bester
Exposition, dort Siedlung in bevorzugter Aus-
sichislage. In letzter Zeit mehren sich die Krifte,
welche der ungehinderten Aufzehrung der Reb-
berge einen Riegel schieben wollen (Rebberg-Re-
konstruktion, Landschaftsschutz). Die tiefer gele-
genen, sanfteren Abhinge sind mit den dichtesten
Obsthainen der Ziirichsee-Region bepflanzt, die
allerdings in den stadtnahen Gemeinden den Villen-
Quartieren weichen mussten. Die verkehrsgeogra-
phisch und auch klimatisch ungiinstigeren Hoch-
flichen sowie hoher gelegenen Terrassen sind mit
Ausnahme von Zollikon fast vollsidndig land- und
forstwirtschaftlich genutzt (Abb. 4).

Die natiirlichen Faktoren bestimmten auch die
Anlagen der urspriinglich vorwiegend landwirt-
schaftlichen Hof-, Weiler- und Dorfsiedlungs-
formen, die in der Periode der in geringem Masse
verkehrsgebundenen  Heim-Seidenindustrie  (er-
ginzt durch intensiven Rebbau) einen sténdigen
Ausbau erfahren haben. In der spiteren Periode
der verkehrsgebundenen Fabrikindustrie, haupt-
sachlich nach dem Bahnbau, entwickelten sich in
den oberen Seegemeinden vor allem die fabrik-
industriellen Dérfer mit Bahnanschluss, wie Oeti-
kon, Minnedorf-Dorf, Meilen-Dorf. Im Gegensatz
dazu setzte nach der Bahneroffnung (1894) in den
unteren Gemeinden eine ungestiime Bautitigkeit
ein, welche z. B. die Volksdichte von Zollikon von
ner 500 im Jahre 1838 auf 2500 im Jahre 1941
trieb (Abb. 7).*) Nur historisch ist der total ver-
schiedene Siedlungscharakter von Stifa und Zolli-
kon zu verstehen. Dort eine in langer Entwicklung
entstandene Streusiedlung, die erst in neuester Zeit
mit Reihenhausbauten verbunden worden ist, aber
immer mnoch grosse landwirtschaftlich genutzte
Fldchen einschliesst (Abb. 1), hier eine unorga-
nische, fast zusammenhingende Agglomeration von
Villen in grossen Privatgiérten.

Die heutige Erwerbsstruktur ist aus Abb. 5
und 6, sowie aus der Industriekarte von Kiimmerli
& Frey ersichtlich. Innerhalb der rechtsufrigen
Gemeinden, die viel weniger stark industrialisiert
sind als die linksufrigen, haben die oberen, vor
allem Meilen, relativ den grossten Anteil an Fa-
brikarbeitern. Seit 1911 hat sich in Stifa der Anteil
an Pendlern wenig veridndert. Von den 540 ab-
gehenden Pendlern (1930) gingen 459 Richtung
Minnedorf, davon arbeiteten 187 in Ziirich. Von
131 ankommenden Pendlern kamen 56 aus der

*) A.Schoch, Beitrige zur Siedlungs- und Wirtschaftsgeo-
graphie des Ziirichseegebietes. XVII. Jahresbhericht der Geogr.
Ethnogr. Ges. in Ziirich, 1916/1917.

Richtung Miinnedorf, davon 13 aus Ziirich. Die Zugs-
verbindungen mit Ziirich sind aber derart, dass 1938
nur 32 Pendler von 163 ein Abonnement losten,
das sie zur Mittagsfahrt nach Stifa berechtigte.

Die Diagnose der inneren Struktur (dussere
sieche Text Abb. 3) kann etwa lauten: Stifa ist eine
gewerblich-landwirtschaftliche, vorwiegend indu-

_strielle Wohn- und Arbeitsgemeinde, die in allen

Teilen wenig typische Ziige aufweist.

Die Beurteilung der Entwicklungstendenzen, die
Prognose, kann von zwei Gesichtspunkten er-
folgen:

1. Festlegung der jiingst vergangenen Entwick-
lung — als Resultante simtlicher auf das Ob-
jekt einwirkenden Krifte — daraus Extrapo-
lation in die nachste Zukunft.

2. Beriicksichtigung jener Faktoren, welche die
eingeschlagene Entwicklungsrichtung in Zu-
kunft voraussichtlich ablenken werden.

Die Darstellung der Volksverdichtung als die
sinnfilligste Resultante siamtlicher wirksamen
Krifte zeigt, dass die stirkste Entwicklung in der
Periode von 1910 bis 1930 bei den unteren Ge-
meinden lag, dass sie sich in der Zeit von 1930 bis
1941 relativ und sogar absolut auf Meilen konzen-
trierte, wihrend die oberen Gemeinden eine sta-
gnierende Tendenz aufweisen. Ohne auf alle Ur-
sachen dieser Feststellung niher eintreten zu kon-
nen, lisst sich eine rasche Ausbreitung des gewal-
tigen Wellenschlages der Stadtentwicklung in im-
mer grossere Entfernungen nachweisen. Da die in-
dustrielle Entwicklung in letzter Zeit stagniert,
kommt die Volksverdichtung vor allem auf das
Konto der zunehmenden Wohnbevilkerung. For-
dernd wirkt nicht nur der Wachstumsdruck der
Stadt, sondern auch der moderne Zug ins Griine,
der vom sozialen und hygienischen Standpunkt
sicherlich wiinschenswert ist. Bei der vorziiglichen
Eignung der oberen Seegemeinden als Wohngebiet
grosseren Ausmasses (grosse Freiflichen innerhalb
des zum Teil schon erschlossenen Siedlungsge-
bietes, grosste Ausdehnungsméglichkeiten (Abb. 4,
Topographischer Atlas), aussichtsreiche Hanglagen,
erschwingliche Bodenpreise, Einkaufsmoglichkei-
ten im gewerblich gut entwickelten Dorf), ist unter
Voraussetzung einer starken Verbesserung der Ver-
kehrseinrichtungen mit einer raschen Volksver-
dichtung zu rechnen. Dass zusitzlich eine stirkere
Entwicklung der Industrie einsetzen wird, ist un-
wahrscheinlich, da die Voraussetzungen im Lim-
mat- und Glattal dafiir viel besser erfiillt sind. Zu
dhnlichen Schliissen kommen auch die Bearbeiter
der Region «Ziircher Oberland».*)

Stifa wird sich voraussichtlich in den nichsten
Jahrzehnten zur Wohngemeinde fiir alle Volks-
schichten entwickeln. Es wird mit einem Zuwachs
von zirka 3000 Menschen gerechnet, womit sich
dann die Gesamtzahl auf zirka 8000 Einwohner
erhéhen wiirde.

*) Vgl. Vorarbeiten fiir eine Regionalplanung im Ziircher
Oberland, Heft 1 von «Die Regionalplanung im Kanton Zii-
richy. Ziirich 1944.
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Abb. 2. Blick vom Goethebiinklein
auf die Sternhalde.
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Abb. 3. Reliefgliederung von Stiifa, vgl. Abb. 1, 2, 3.

Das Landschaftsbild der Gemeinde Stifa veranschaulichen die Abb. 1, 2 und 3. Steilstufen von 18—30 © gliedern das sanfte Gehinge
des Pfannenstielriickens. Dem Relief mehr oder weniger eng angepasst sind Kulturvegetation, Besiedlung und Verkehrswege.
Auf den sanften Gehiingen unter 550 m Héhe stehen dichte Obsthaine; die flachen Hochterrassen weisen vorwiegend offenes Wies-
und Ackerland auf, withrend die Hochflichen mit einer Waldkappe bekleidet sind. Die Besiedlung hat sich, mit Ausnahme der
neuen Wohnhiuser an der «Halde», an die siedlungsfreundlichen, flachen und sanft geneigten Hiinge gehalten und hat die siid-
exponierten Steilhiinge den teils noch geschlossenen Rebbestinden iiberlassen. Das Stifener Landschaftsbild prisentiert sich vom
See aus, trotz der 4800 Einwohner, heute noch als freundliche Obst- und Weinbaulandschaft, in welcher den Siedlungen nicht allein
dominierende Bedeutung zukommt. :
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Die Siedlungszonen der Ziirichsee-
region.

Die vorwiegenden Siedlungs- und
nichtlandwirtschaftlichen = Nutzungs-
flichen ziehen sich vom grossen Sied-
lungskopf Ziirich geschlossen bisErlen-
bach und Oberrieden. Durch schmale
Griinzonen getrennt, folgen die Sied-
lungsgebiete der oberen Gemeinden.
Die Hochflichen und oberen Hinge
des Pfannenstielriickens sind vorwie-
gend land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzt. Die neue Wohnsiedlung des
Zollikerberges bildet die einzige Aus-
nahme. Die rechtsufrigen Gemeinden
weisen relativ geringe Dichten auf. Die
angebrochene Siedlungsfliche Stifas
ist mit 2400 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer gegeniiber Widenswil, Hor-
gen oder auch Meilen relativ diinn
bewohnt. Von der heutigen Einsicht
ausgehend, dass ein weiteres Ver-
schmelzen der Siedlungen und ein un-
gehemmtes Ueberfluten in rein land-
wirtschaftliches Areal vermieden wer-
den sollte, ergibt sich die natiirliche,
durch die topographischen Verhilt-
nisse bedingte, wiinschbare Ausdeh-
nung der Siedlungsflichen bis zur
punktierten Linie.*)

*) H. Peter, Regional- und Landespla-
nung, mit besonderer Beriicksichtigung des
Ziirichseegebietes. Stifa 1941.

Die Erwerbsstruktur

der rechten Ufergemeinden ist stark
gewerblich (Volkszihlung 1930). Mit
immerhin 12 % hauptberuflich land-
wirtschaftlich Erwerbenden hat Stifa
gut das Doppelte von Zollikon, der
typischsten Residenzgemeinde. In In-
dustrie und Handwerk sind 52'% er-
werbend. Umgekehrt ist der Anteil
der in Handel, Verwaltung und freien
Berufen etc. Erwerbenden in Zollikon
62 %, in Stifa nur 36 %.

Wohnort — Arbeitsort.

Die untere Kurve zeigt, dass in Stifa
von 100 wohnhaften (nicht landwirt-
schaftlich) Berufstitigen 73 in der Ge-
meinde selbst, der Rest auswirts
arbeitet. (Abgehende Pendler.) Die
obere Kurve veranschaulicht, dass auf
100 Wohnhafte 80 arbeitende Berufs-
titige kommen. Es verstirken als die
ankommenden Pendler die ortsansis-
sigen Arbeitskrifte um 7% (leicht
schraffierte Fliche).

Entwicklung der Volksverdichtung
seit 1850.

Stifa erfuhr eine Verdichtung um 600
Einwohner pro Quadratkilometer
(heutige Siedlungsfliche) auf 2400 im
Jahre 1941; Zollikon hingegen hatte
einen Zuwachs um 2000 auf 2500. In-
dem die vergleichbaren Entwicklungs-
perioden der einzelnen Gemeinden
miteinander verbunden werden, wird
der riaumlich-zeitliche Verlauf der Ent-
wicklungswellen sichtbar.

Sied| ond:ai der
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II. Planung
1. Idealplidne.

A. Einzelidealpline.

Die folgenden Idealpline sollen Leitideen, Ge-
staliungsprinzipien sein, nach welchen die der
Wirklichkeit angepasste Planung zu erfolgen hitte.
Die Ausfithrungen brauchen sich daher nicht an
die bestehenden Verhiltnisse zu halten und sind
auch nicht durch finanzielle Erwidgungen gehemmt.
Da die ganze Arbeit, wie eingangs erwihnt, eine
Studie der Koordinationsmethode ist, kommt es
bei den Einzelidealplinen nicht auf Details an. Es
ist z.B. gleichgiiltig, ob die Linienfithrung der
Strasse zwei Kurven mehr oder weniger aufweist,
hingegen sind die Grundbetrachtungen, die das
Gesamtstrassenbild bestimmen, von ausschlag-

gebender Bedeutung.

a) Landschaftsschutz und Landschaftsgestaltung
(Abb. 8).

Der Landschaftsschutz hat zwei Funktionen:
eine dsthetische und eine biologische. Beide sind
vorerst passiv gedacht, indem eine schone, eigen-
artige, einzigartige Landschaft gegen biologisch
oder idsthetisch schiddigende Eingriffe geschiitzt
werden soll. Wird aber eine fehlgestaltete Land-
schaft nach biologischen und &sthetischen Gesichts-
punkten aktiv verindert, so spricht man besser von
Landschaftsgestaltung. In einem weiteren Sinne je-
doch ist Landschaftsgestaltung wie jede wahre Ge-
staltung wesensgemisse Formgebung. Die Land-
schaft ist ein Mosaik, das die Naturkrifte in Jahr-
millionen und Menschenhinde in Generationen
geschaffen haben. Jedes Steinchen ist um so wert-
voller, je besser es sich in das Wesen des Ganzen
einfiigt. Die schnurgerade Verbindung zweier Orte
z.B. entspricht dem Wesen der Autostrasse, wie
der ungehinderten Ausdehnung der Ebene, durch
welche sie fithrt. Dem Wesen der Autostrasse in
hiigeliger Landschaft dagegen entspricht ein leicht
geschwungener, die natiirlichen Hindernisse be-
riicksichtigender Verlauf, auch wenn unsere tech-
nischen und finanziellen Mittel eine gerade Fiih-
rung gestatten wiirden. Eine derartige Gestaltung
im weiteren Sinne wird (wenn auch nur theo-
retisch) bei der Koordination der Einzelidealpline
durchgefiihrt. In vorliegendem Abschnitt sind alle
drei Gesichtspunkte enthalten.

Es gilt, das charakteristische Landschaftshild
Stifas in seiner naturgegebenen Gliederung zu
schiitzen. Da den flichenmissig zwar kleinen Steil-
stufen grosste landschaftliche Wirkung zukommt,
muss sich der Schutz in erster Linie auf sie kon-
zentrieren (fiir einen horizontal blickenden Be-
trachter wichst der sichtbare Bereich einer Fliche
mit dem Sinus ihres Neigungswinkels). Durch die
Einfithrung der Rebpflicht an den Steilhingen
wiirde der alles zu iiberfluten drohenden Ueber-
bauung an landschaftlich wichtigster Stelle ein
naturbedingter Riegel geschoben. Selbst eine voll-
stindige Besiedlung der sanften Gehinge und fla-
chen Terrassen verméchte den urspriinglichen
weinbiuerlichen Charakter des Stifener Land-
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schaftsbildes nicht ganz zu verwischen. Gleichzeitig
ergibt sich eine klare wirtschaftliche Trennung der
verkehrsbegiinstigten Siedlungslagen unterhalb der
Steilstufe Risi-Halde von der heute noch gut
arrondierbaren rein landwirtschaftlichen Wirt-
schaftszone oberhalb dieser Steilstufe. Die Beach-
tung der natiirlichen Gliederung der Landschaft ver-
mag ein harmonisches Landschaftsbild zu gewihr-
leisten und erméglicht erst eine wahre Gestaltung.

Der Wald bildet einen angenehm wirkenden
Abschluss gegen den Horizont. Immerhin sollten
seine Rinder von den zahlreichen harten und will-
kiirlichen Ein- und Vorspriingen befreit werden.
Eine Anpassung der Waldrinder an das Relief als
dem unverriickbarsten Naturfaktor, wire landschaft-
lich wie wirtschaftlich von Vorteil. Zudem sollten
die Hohen vorwiegend bewaldet sein, um vor den
kalten Nord- und Ostwinden zu schiitzen. Die Fla-
chen der kleinen Waldparzellen im Osten — wohl
mehr zufillige Reststiicke der Rodung — koénnten,
sofern ihre Lage nicht standortbedingt ist, mit Vor-
teil in Wald- und Gebiischstreifen verwandelt
werden, welche die kleinen Gewisser siumen und
windbrechende Baum- und Gebiischstreifen an
kleineren Steilstufen und auf den Terrassenkanten
bilden wiirden. Die Waldflidche als Ganzes soll un-
bedingt erhalten bleiben.

Die Uferzone ist im Bereich der Gemeinde Stifa
selten natiirlich, schilfbestanden. Dort wo sie noch
erhalten oder nicht iiberbaut ist, sollte sie der
Oeffentlichkeit zuginglich gemacht werden. Der
Schilfsaum in der Gegend vom Feldbachdelta bis
Hurden sollte als ein seltenes Stiick unverkiinstelter
Naturlandschaft, auch im Interesse der reizvollen
Fernsicht von Sidfa aus erhalien bleiben. Allge-
meine Gesichtspunkte zur Beurteilung der Wander-
wege sind in einer Broschiire der Arbeitsgemein-
schaft fiir Wanderwege enthalten. Hinzuzufiigen
wire noch der Wunsch, dass durch die Wanderwege
die fiir eine bestimmte Gegend einmaligen Nah-
und Fernsichten, sowie Sehenswiirdigkeiten, er-
schlossen wiirden.

Im Gebiet der Gemeinde Stifa kommen vier
Hauptlingsrouten die zum Teil von Ziirich nach
Rapperswil fithren und mehrere Querverbindungen
in Vorschlag.

1. Der Hohenweg (schon bestehend) verlduft
iiber die bewaldeten Héhenziige, durchquert ab-
wechslungsreiche Lichtungen, gewihrt hie und da

- einen freien Blick ins Ziirichsee- und Glattal und

geleitet durch die Rapperswiler Stufenlandschaft
zur Stadt.

2. Auf den ausgedehnten Terassen von 500 bis
550 m Hohe fiihrt der Terassenweg lings dea aus-
sichtsreichen Boschungskanten nach Rapperswil.

3. Der «Dorfliweg» beriihrt die Dérfer am obern
Rande oder durchquert sie. Lings der Oberkante
der Sternhalde soll der Weg nicht hinter der Krete
auf dem bisherigen Strisschen verlaufen, sondern
soll zu vorderst an der Terrassenkante angelegt
werden. Der Streifen miisste so breit sein, dass bei
Bedarf eine Allee angelegt werden konnte.
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4. Der Uferweg, 1,5 km zwischen Minnedorf und
Stiafa und 4 km lings des Feldbachdeltas, wire im
Zusammenhang mit den kantonalen Bestrebungen
zum Schutze dieses Uferstreifens neu anzulegen.

Die vier genannten Hauptlingsrouten wiirden
durch Querverbindungen miteinander verbunden.
Es béte sich dabei Gelegenheit, natiirliche Griin-
streifen und Tobeleinschnitte zu beniitzen.

b) Siedlung (Abb.9).

Im landes- oder regionalplanlichen Studium
werden zwei prindipiell verschiedene Wege des
Vorgehens unterschieden. Der erste geht aus vom
Bestehenden. Er erfasst und inventarisiert alles
Vorhandene, Erhaltungswiirdige, um nachher auf
dieser Grundlage eine den Geboten der LP mog-
lichst nahekommende Ordnung zu suchen. Der
zweite Weg dagegen vernachlissigt vorerst das Alte.
Er geht aus von einem grossziigigen, unbeschwerten,
teilweise sogar utopistischen Idealplan, um erst bei
der Verwirklichung zu versuchen, die vorhandenen
Gegebenheiten in diesen Plan einzufiigen. Dabei
wird aber bewusst danach getrachtet, die Leitidee
des Idealentwurfes nicht zu verlieren oder zu ver-
wischen.

Diesem unterschiedlichenVorgehen entsprechend
ist selbstverstiandlich auch der Erfolg verschieden.
Wihrend im ersten Fall die Planung «recht und
anstindig» werden kann, verspricht der zweite eine

spontane, frische und spannungsvolle Losung. Bei
der regionalplanlichen Studie iiber Stifa wurde der
letztgenannte Weg eingeschlagen, wobei an folgen-
den Grundsiitzen als unbedingt bindende Weg-
leitung gehalten wurde:

1. Stifa muss trotz seiner geplanten Erweiterung
als Wohn- und Residenzgemeinde eine in Kern
und Charakter unverfiilschte Seegemeinde blei-
ben. Der eigene Charakter soll bewusst hervor-
gehoben werden, ganz im Gegensatz zum Bei-
spiel zu einer Vorort- oder Trabantensiedlung,
die keinen Anspruch auf autonomen Ausdruck

hat.

2. Das Typische der Seegemeinde muss im Aufbau
des Dorfes in Erscheinung treten. Der Kern des
Ortes gehort ans Wasser. Er ist mit dem See un-
trennbar zu verbinden.

3. Fiir die subtile Seelandschaft auf der Hohe von
Stifa ist die Fliche einer geschlossenen Sied-
lung von 8000 Einwohnern zu gross. Sie muss
daher gegliedert werden. Der Hauptkern mit
seinem Eigenleben gehort, wie schon gesagt, an
den See, wihrend die reinen Wohngebiete, z. B.
fiir Pendler aus der Stadt, die nahe gelegene
Trabantenkerne bilden konnen. Dem Einzel-
idealplan der Siedlung liegen folgende Detail-
gedanken zu Grunde:
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Abb. 9. Einzel-Idealplan: Siedlung.

Gegenwirtig wird der alte Gemeindekern, wenn
man iiberhaupt Kern sagen darf, von der Bahn
durchschnitten. Durch eine konsequente Unter-
tunnelung des Lattenberges in gerader Fortsetzung
der von Minnedorf kommenden Linie und der da-
mit erreichten Verlegung der Bahn bergwirts, er-
hilt der Hauptkern am See eine saubere Entwick-
lungs- und Ausdehnungsméglichkeit. Der Bahnhof
kommt in zentrale Lage zwischen Haupt- und
Trabantenkerne zu liegen.

Der kommende Strassenverkehr mit dem Wie-
dereinsetzen der Autos wird der jetzigen Seestrasse
zweifellos eine grosse Ueberlastung bringen. Der
Fernverkehr soll daher iiber eine auf der Berglehne
gelegene Autostrasse gefithrt werden. Die jetzige
Seestrasse wiirde so zur Binnenverkehrsstrasse und
als solche direkt iiber den Hauptplatz gefiihrt.
Dort wird sie bewusst abgebogen, damit der Platz
und das Dorf visuell erfasst und empfunden wer-
den. Psychologisch hat dieses Empfinden der
Dérfer eine nicht zu unterschidtzende Bedeutung.

Durch konzentrierten Aufbau und saubere Be-
grenzung der Siedlungsgebiete entsteht ein span-
nungsvolles Verhiltnis zu den grossen Freiflichen,
die dann in vermehrtem Masse der Landwirtschaft,
dem Wald- und Rebbau, wie auch dem Sport und
der Erholung nutzbar gemacht werden koénnen.
Im Hauptkern ist geschlossene zwei- und drei-
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geschossige Bebauung vorgesehen. In den Tra-
bantenkernen finden Ein- und Zweifamilienhiuser,
alleinstehend und in Reihen, ihren Platz. Das
Wohnen im Hauptkern bietet wesentliche Vorteile
wirtschaftlicher und materieller Natur fiir den
Menschen, der die Gemeinschaft liebt, wihrend in
den Trabantenkernen mehr ideale und individuelle
Wiinsche ihre Erfiillung finden.

Der Hauptkern umfasst ausser dem Gros der
Einwohner auch die wichtigen Einrichtungen des
wirtschaftlichen, geistigen und gesellschaftlichen
Lebens. Auf dem Hauptplaiz am See steht das Ge-
meindehaus. Die Schiffsstation, ein Saalbau, Gast-
stitten und Liden usw. geben mit ersterem zu-
sammen dem Platz seine dominierende Bedeutung
und damit auch das notwendige Leben. Die Verbin-
dung zwischen Seeplatz und Bahnhof wird zur
Hauptstrasse. An ihr konzentriert sich alles gewerb-
liche und geschiftliche Leben. Damit wird wieder-
um die Bedeutung des Kernes, wie auch jedes
einzelnen Betriebes wesentlich gesteigert. Eine
Gemeinde von 8000 Einwohnern ertrigt keine
Zersplitterung dieser Einrichtung. Lebenswichtige
Bedarfsliden, wie Bickereien, Metzgereien usw.,
dringen selbstverstindlich auch in die Trabanten-
kerne vor.

Landwirtschaft und Rebbau sollen auch in
Nachkriegszeiten voll in Ehren bleiben und nicht
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Abb. 10. Einzel-Idealplan: Verkehr.

in kiimmerlichen Reservaten ihr Dasein fristen
miissen. Ausser den reinen Siedlungsflichen wird
das ganze Gebiet von Stifa der Landwirtschaft und
dem Rebbau erschlossen, die dann auf breiter Front
den See wieder erreichen. In dieser Zone sind nur
rein landwirtschaftliche Bauten zugelassen.

Stifa ist kein Industriedorf und soll es auch in
Zukunft nicht werden. Grosse Industrieflichen
miissen daher nicht vorgesehen werden. Fiir die
heute vorhandenen Betriebe eignet sich das Gebiet
nordostlich dem neuprojektierten Bahnhof am
besten. Es bestehen dort geniigende Erweiterungs-
moglichkeiten. Rauch- und Abgase werden durch
den vorherrschenden Westwind von der Siedlung
weg in die freie Landschaft getragen, wo sie sich
verfliichtigen kénnen.

c) Verkehr (Abb. 10).

Das vorhandene Strassennetz stellt geniigende
Verbindungen her unter den einzelnen Dorf-
kernen mit einer den topographischen Verhilt-
nissen und lindlichen Bediirfnissen gut angepassten
Linienfiithrung. Die Seestrasse besitzt ein aus-
geglichenes Lingenprofil, weist jedoch eine An-
zahl uniibersichtlicher Strasseneinmiindungen und
Kurven auf. Sie ist in bezug auf Verkehrssicher-
heit nicht einwandfrei. Nur ein kleiner Teil
des Strassennetzes ist mit staubfreiem Belag aus-
gefithrt. Streckenweise lassen Unterbau und
Strassenbreite zu wiinschen iibrig. Nirgend ist eine
Teilung zwischen Auto- und Fahrradverkehr durch-
gefiihrt, was besonders fiir die Seestrasse wichtig

wire. Bei der Linienfithrung der Bahn miissen drei
Radien von 300 m, 350 m und 450 m beachtet wer-
den, die eine empfindliche Einschrinkung der
Fahrgeschwindigkeit verlangen. Die fiinf bestehen-
den Niveauiiberginge bedeuten eine grosse Ein-
busse an Verkehrssicherheit. Die Einspur erlaubt
heute keine weitere Verdichtung des Fahrplanes.
Bei den heutigen Betriebsverhiltnissen der Bahn
werden die Punkte Ziirich-Stadelhofen und Rap-
perswil mit dem Auto rascher erreicht, wenn
man mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
40 km/h rechnet. Die langen Fahrzeiten der Bahn
sowie die kleinen Zugsfrequenzen ermdoglichen
keinen eigentlichen Berufsverkehr zwischen Stifa
und Ziirich.

Den Verkehrstendenzen liegt natiirlich die fiir
Stiifa festgelegte Haupttendenz zu Grunde, namlich
die Entwicklung zu einer Wohn- oder Residenz-
gemeinde. Fiir eine solche Gemeinde ist der «Ver-
bindungsverkehr» lebenswichtig, sofern sie sich ent-
wickeln soll. Der Geschifts- und Vergniigungsver-
kehr mit den umliegenden Ortschaften, vor allem
mit der Stadt, muss sich rasch, bequem und sicher
abwickeln. In einer Residenzlandschaft, wie sie das
rechte Ziirichseeufer darstellt, soll der Strasse nicht
die Aufgabe der Bewiltigung des Schnellverkehrs
iiberbiirdet werden, da dieser sich fernhalten muss
von Ortschaften. Das linke Ziirichseeufer, das sich
stirker als Industrielandschaft entwickelt, ist dem
Charakter nach geeigneter fiir eine Schnellverkehrs-
strasse, wobei die Moglichkeit der direkten An-
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schliisse an die Zentral- und Siidschweiz stark ins
Gewicht fallen. Der zweckentsprechende Ausbau
‘des Strassennetzes kann als Entwicklungstendenz
der Strasse betrachtet werden.

Der Ausbau der Bahnlinien muss so erfolgen,
dass der Haupttendenz entsprechend der Berufsver-
kehr sich bis Stifa ausdehnen kann. Wir erreichen
dies, wenn es gelingt, die Reisegeschwindigkeit zu
vergrossern, den Fahrplan zu verdichten und damit
die Verkehrsleistung zu steigern. Zusammengefasst
ergibt sich fiir die Bahn folgende Entwicklungs-
tendenz: «Vergrosserung der Einflusszone, d. h.
Verkiirzung der Reisezeiten und damit Steigerung
der Verkehrsleistungen».

Strasse: Der Verbindungsverkehr mit der Stadt
verlangt eine Hauptstrasse erster Ordnung. Die
Lage der jetzigen Seestrasse eignet sich hierfiir am
besten, nur miissen den Bedingungen entsprechende
Verbesserungen durchgefiihrt werden. Die Einmiin-
dungen und Kreuzungen sind durch starke Aus-
rundungen iibersichtlich zu machen.

Der Minimalradius wird auf 300 m angesetzt,
mit einer Ausnahme an der 6stlichen Grenze der
Gemeinde, wo die topographischen Verhiltnisse
einen 150-m-Radius gestatten. Die Linienfithrung
dem Seeufer entlang gewihrleistet ein ausgegliche-
nes Liangenprofil. Ausserhalb der Siedlung wird der
Auto- und Fahrradverkehr getrennt, innerhalb des
Dorfes wird an Stelle des Fahrradstreifens ein Geh-
weg erstellt. Ueber die Strassenbreiten gibt der ge-
zeichnete Idealplan Auskunft. Das iibrige Strassen-
netz wird ebenfalls der Tendenz entsprechend aus-
gebaut, d.h. Verbreiterung der Strassen, Erstellen
von staubfreiem Belag, Vermeiden von Niveauiiber-
gingen, gute Verbindung zwischen den Strassen
nach Ziirich—Rapperswil, Uster und Hom-
brechtikon.

Bahn: Um der aufgestellten Tendenz zu ge-
niigen, muss die Doppelspur gebaut werden. Die
Fahrzeit zwischen Stifa und Ziirich-Stadelhofen
sollte auf zirka 20 Minuten reduziert werden, um
einen intensiven Berufsverkehr zu erméglichen.
Dies verlangt eine mittlere Geschwindigkeit von
zirka 85 km/h bei zwei bis drei Zwischenhalten.

Beim Studium der Linienfithrung wurden zwei
Abschnitte unterschieden: Von der ostlichen Ge-
meindegrenze bis zirka 2 km iiber die Station Stifa
hinaus und der restliche Teil bis zur Westgrenze
der Gemeinde. Im ersten Abschnitt sind drei Lo-
sungen versucht worden, wie aus Abb. 11 ersichtlich
ist. Variante I mit 2 Tunneln von insgesamt 1000 m
Linge. Variante II mit 1 Tunnel von 600 m Linge
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und Variante III mit 1 Tunnel von 400 m Linge.
Die zuletzt erwihnte Losung wurde als Ideallosung
akzeptiert, weil sie den Tendenzen und damit ver-
kniipften Bedingungen entspricht und technisch die
kleinsten Schwierigkeiten bietet. Der zweite Ab-
schnitt verlangt eindeutig eine Linienfithrung am
Fusse des untersten Steilhanges. Auf der gesamten
Strecke diirfen aus Griinden der Verkehrssicherheit
keine Niveauiiberginge bestehen, was eine Anzahl
von Unter- und Ueberfiihrungen erfordert. Mit den
Radien soll nicht unter 520 m gegangen werden, um
den Leichtziigen eine Geschwindigkeit von 100 km/h
zu gestatten. Die Stationen Stidfa und Uerikon wer-
den in die Horizontale gelegt, wobei erstere in
einen Bogen von 1200 m zu liegen kommt. Beide
Stationen erhalten Zwischenperron, Personendurch-
gang und ein Ueberholungsgeleise von 450 m Linge,
was ein Minimum darstellt. Die Anschliisse der
Strasse an die Bahn miissen sorgfiltig ausgebaut
werden. Die Bahnhofanlagen sollen unter allen Um-
stinden weiter ausbaufihig sein, um sich méglichen
Verkehrszunahmen anpassen zu konnen.

d) Wirtschaft (Abb. 12).

Die Wirtschaftszweige Gewerbe und Industrie
werden infolge der Haupttendenz der Problem-
stellung nicht behandelt, deshalb beschrinken wir
uns hier auf die Darstellung des Idealplanes der

Landuwirtschaft.
Dem Boden wohnt ein besonderer und einzig-
artiger Charakter inne — er kann nicht vermehrt

werden, er ist unverganglich, er ist unzerstorbar, er
ist aber auch im Gegensatz zu jeder anderen Sache
unersetzbar. Nur seine Ertragsfihigkeit kann durch
die Krifte der Natur und den lenkenden Willen des
Menschen vermehrt oder verringert werden. Im
Verhiltnis des Anteiles der Natur zu der im Pro-
duktionsprozess verwendeten Arbeit und zum ver-
brauchten Kapital, driickt sich die Intensitit eines
landwirtschaftlichen Betriebes aus. In der Schweiz
geht es heute und voraussichtlich auch in der Nach-
kriegszeit nicht um das Problem, ob dem intensiven
oder extensiven Betriebe der Vorrang gegeben wer-
den soll (diese Frage ist schon seit Jahrzehnten zu-
gunsten des intensiven Betriebes entschieden), son-
dern um die Frage der rationellen Intensitit. Die
Intensitit soll so gestaltet werden, dass mit den
zur Verfiigung stehenden Produktionsmitteln der
héchste wirtschaftliche Nutzeffekt erreicht wird. Je
teurer der Boden, ein um so hoherer Rohertrag
wird benétigt, um den Zinsanspruch des Boden-
kapitals zu decken. Bei der gegenwirtigen Agrar-
verfassung der Gemeinde Stifa konnen 100 Fr.
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Abb. 12. Einzel-Idealplan: Wirtschaft.

Rohertrag nur billig produziert werden, wenn dazu
wenig Boden aufgewendet wird.

Nach der Areal-Statistik 1923/1924 sind in Stiifa
von 854,02 ha Gesamtfliche 655,17 ha produktiv,
71,57 ha unproduktiv und der Waldanteil betriigt
127,58 ha. Die Erhebungen fiir den eidgendssischen
landwirtschaftlichen Produktionskataster ergaben
eine ' Kulturlandfliche im engeren Sinne (ohne
Streueriede, Waldungen, absolutes Weideland, und
unter Abzug der von Nachbargemeinden aus bewirt-
schafteten Grundstiicke) von 516 ha. Die reine Reb-
landfliche misst nach der Betriebszihlung 1939
47,10 ha. Die gleiche Statistik ergibt total 200 land-
wirtschaftliche Betriebe, wovon 86 eine Fliche von
weniger als 2 ha und 99 eine Fliche von weniger
als 3 ha aufweisen. Wir zihlten ferner 33 Kleinst-
betriebe mit nur Reb- oder Gemiiseland. Diese sind
in folgender Zusammenstellung nicht beriicksichtigt.

Die landwirtschaftliche Betriebsstruktur zeigt
im Jahre 1939 folgendes Bild:

Mittlere Kultur- Davon durch-

Betriebsgrosse Anzahl landflache cchnittl. Reb-

Aren Betriebe je Betrieb landfl. je Betrieb
Aren Aren
1— 50 56 20,8 7,0
50— 100 19 74,7 6.7
100— 200 11 152,7 1.2
200— 300 13 267,8 23,8
300— 500 34 397.1 29,6
500— 750 21 625,4 39,1
750—1000 12 869,7 61,5
iitber 1000 1 1455,0 50,0

In der Gemeinde Stifa sind die Klein- und
Zwergbetriebe dominierend, betrigt doch die mitt-
lere Betriebsgrosse nur zirka 2, 3 ha bei einer
durchschnittlichen Parzellenzahl von 4—5 je Be-
trieb. Anniihernd 100 Betriebe betreiben die Land-
wirtschaft als Nebengewerbe oder iiben zusitzlich
zur Landwirtschaft noch einen Nebenberuf aus
(Gewerbe, Industrie usw.). Die vorliegende Betriebs-
struktur erleichterte das Bestreben, aus siedlungs-
technischen, sozialen und ethischen Momenten eine
lindlich orientierte Arbeiterschaft zu erhalten, bzw.
heranzubilden. Neben der intensiven Berufsland-
wirtschaft bilden diese in den Uebergangszonen
zwischen Landwirtschaft und Wohnsiedlung noch
zu vermehrende Kleinstbetriebe fiir den «bauernden
Arbeiter» eine sichere Existenzgrundlage und damit
zusitzliche Ausweichméglichkeiten bei mangelnder
Beschiftigung. Durch eine Gesetzgebung, die der
gefihrlichen Ueberzahlung dieser Betriebe vor-
beugt, durch gemeinschaftliche Maschinenverwen-
dung, durch laufende Beratung etc. diirfte es
gelingen, die spezifischen Nachteile des Klein-
betriebes stark zu mildern.

Der moglichst arrondierten Einzelhof- oder Ge-
hoftsiedlung der Berufslandwirtschaft mit einer
durchschnittlichen Betriebsgrosse von 3—10 ha, ist
durch die Schaffung von Wohnsiedlungskernen die
Nutzung eines Grossteiles der vorziiglichen an den
See stossenden Kulturlandflichen zu ermoglichen.
Der Obstbau soll in erster Linie in intensiven, in
der Nihe der Bauernhéfe liegenden Girten konzen-
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triert werden. Dadurch kann der wahllosen Ver-
zettelung auf dem Kulturland, die besonders den
Ackerbau beeintrichtigt, ein Riegel geschoben wer-
den. Es diirfte méglich sein, die bisherige Rebfliche
zu erhalten. Vor allem sind die ausgesprochenen
Reblagen an den Steilhingen in Verbindung mit
einer systematischen Grundstiickzusammenlegung
dieser Intensivkultur zu reservieren. Die durch die
Wohnsiedlung in ebenen Lagen beanspruchten
Flichen konnen auf diese Art ausgeglichen werden.
Auch das Wald-Areal ist konstant zu belassen,
da der Waldanteil fiir die Gemeinde eher als gering
bezeichnet werden muss. Dagegen sind die unwirt-
schaftlichen Waldwiesen wieder aufzuforsten und
an deren Stelle verschiedene, eine rationelle Be-
wirtschaftung ausserordentlich stérende Kiimmer-
parzellen, sowie die weder wirtschaftlich noch kli-
matisch oder landschaftlich erwiinschten und ge-
rechtfertigten, einer maximalen Linge entgegen-
strebenden Zickzack-Waldrinder, die den Ertrag
des anstossenden Kulturlandes durchschatten (Wild-
schiden etc.), bedeutend beeintrichtigen, den Be-
diirfnissen einer intensiven Landwirtschaft besser
anzupassen.

In der Uebergangszone zwischen den Wohnsied-
lungszentren und der Berufslandwirtschaft ist die
Schaffung von 150—200 Klein- und Zwergbetrieben
vorgesehen. Die Hilfte dieser Betriebe, mit einer
durchschnittlichen Grésse von 100—250 a, wiirde
die Landwirtschaft als Hauptbeschiftigung aus-
itben, wihrend die andere Hilfte mit einer mitt-
leren Grosse von 1-—100 a die Landwirtschaft nur
eine Nebenbeschiftigung darstellen wiirde. Allge-
mein hitten diese Betriebe die intensive Hack-
kultur zu pflegen, wobei in der ersten Gruppe der
Rebbau neben Gemiisekulturen dominieren wiirde.
In der zweiten Gruppe iiberwiegt dagegen eine weit-
gehende Selbstversorgung mit Rebbau als Neben-
kultur. Bei der Einfiigung dieser Betriebe ins ge-
samte Siedlungsbild ist speziell zu beachten, dass
sie in die nihere Umgebung der Wohnsiedlungs-
kerne und so weit als moglich anschliessend an die
Rebberge zu liegen kommen. Aus sozialen und wirt-
schaftlichen Erwigungen sind keine kleinen land-
wirtschaftlichen Siedlungszentren zu schaffen. Der
Berufs-Landwirtschaftsbetrieb sorgt zwischen den
einzelnen Wohnsiedlungskernen fiir den nétigen
Ausgleich. Abgesehen von Uerikon, das als vor-
wiegend landwirtschaftlich-gewerbliche Siedlung
mit zirka 10 hauptberuflichen Landwirtschaftsbe-
trieben bestehen bleiben soll, ist in Stifa kein
Bediirfnis nach weiteren geschlossenen landwirt-
schaftlichen Siedlungen vorhanden. Die Berufs-
landwirtschaft wird die arrondierte Einzelhof- oder
Gehoftsiedlung vorziehen.

B. Koordinierter Idealplan (Richtplan)
(Abb. 13).

Das Verfahren der Koordination kann grund-
sitzlich verschieden aufgefasst werden. Unter Be-
riicksichtigung, dass es sich um einen Landschafts-
typ handelt, bei welchem eine Komponente vor-
herrscht wie im Falle Stifa (Residenzlandschaft
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mit Dominante: Siedlung) lassen sich etwa folgende
drei Losungen denken:

1. Die Koordination erfolgt als Anpassung der
Nebenkomponenten an die Dominante unter
selbstverstindlicher Beriicksichtigung der rela-
tiven Wertskala jener Nebenfaktoren. (Vgl. For-
derungen Abschnitt Siedlung.)

2. Die Koordination richtet sich zum vornherein
und in jedem Fall auf den Schutz, die Erhal-
tung bzw. Neugestaltung des natiirlichen Cha-
rakters der Landschaft. (Vgl. Abschnitt Land-
schaftsschutz und Landschaftsgestaltung.)

3. Vorerst wird ein moglichst objektives Werte-
verhiltnis aller Landschaftskomponenten (in
raumlich-sachlich-zeitlicher Hinsicht) festgelegt.
Anschliessend werden simtliche Faktoren gleich-
zeitig in harmonische Uebereinstimmung ge-
bracht, wobei ihr Gewicht durch die aufge-
stellte Wertskala bestimmt wird.

Bei Stifa war das Verfahren durch die beson-
dere Situation, ndmlich durch die Tatsache, dass
es sich um eine Residenzlandschaft handelt, im
Grunde vorgezeichnet. Man entschloss sich, als Aus-
gangspunkt, d.h. als Grundlage den Einzelideal-
plan der Siedlung zu wihlen, da realerweise die
bisherige ungeregelte Ueberbauung den Anstoss zur
Planung gegeben hatte, und als Haupttendenz der
Entwicklung wiederum die Siedlung im Mittelpunkt
der Planung stand.

So bildete die kritische Diskussion des Sied-
lungsplanes die erste Phase der Koordination. An
sie schloss die korrelative Angleichung der Ideal-
pline der iibrigen Planungsgruppen an den iiber-
arbeiteten Siedlungs-Idealplan an, woraus sich
schliesslich die Gestaltung des koordinierten Ideal-
planes ergab.

Von den Vorschligen des Siedlungsplanes fan-
den ungeteilte Zustimmung:

1. Die zentrale Idee der Trabanten-Siedlungsweise
mit geschlossenem mehrstockigem Hauptkern,
vier Nebenkernen und eventuellen landwirt-
schaftlichen Einzelsiedlungen.

2. Der Vorschlag der Ausdehnung der Agrarzone
an den See, mit Bauverbot in diesen Gebieten
fiir nichtbéuerliche Siedlungen.

3. Die Erhaltung der Rebanlagen.

4. Die Hegung des Waldes (der auf die Héhen zu
konzentrieren wire).

Scharfer Kritik begegneten hingegen die Vor-
schlige:

1. Verlegung von Bahntrasse und Bahnhof Stifa.

2. Strassenfilhrung im Ortskern und Schaffung
einer Fernverkehrsstrasse auf der hoheren Ter-
rasse.

Die Haupteinwiinde fielen von seiten der Ver-
kehrsplanung. In bezug auf die Linienfithrung der
Bahn wurde geltend gemacht,

a) dass durch die Verlegung der Station deren Aus-
dehnung zwischen zwei Tunnels auf die unzu-
lingliche Strecke von 500 m eingeengt werde;

b) dass zudem dadurch weitere Ausbaumdéglich-
keiten der Station unméglich wiirden;
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Abb. 13. Koordinierter Idealplan (Richtplan).

c) dass die projektierte Verkiirzung der Anmarsch-
wege zur Station von den Siedlungskernen her
nur geringfiigig sei (zirka 2 Minuten), ja fiir
Oetikon sogar negativ werde;

d) dass die dsthetisch und hygienisch angefoch-
tene Durchschneidung des Hauptsiedlungskernes
durch die Bahn verkehrstechnisch nicht vor-
handen sei (breite Strassenunterfithrung) und
auch #sthetisch verschieden interpretiert werden
konne.

In bezug auf die Schaffung einer Fernverkehrs-
strasse zur Entlastung der Seestrasse wurde ein-
gewandt:

a) dass eine Fernverkehrsstrasse grundsitzlich nicht
in eine Residenzlandschaft gehore;

b) dass sich hierzu das linke Seeufer aus topo-
graphischen und verkehrswirtschaftlichen Griin-
den besser eigne.

Hinsichtlich der Abwinklung der Seestrasse im
Bereiche der Ortschaft Stifa ergab sich Widerstand
aus Griinden der Verkehrssicherheit und des Cha-
rakters der Strasse als blosse Verbindungslinie fiir
den Binnenverkehr.

Der Entscheid, bzw. die Koordination fiel
schliesslich derart aus, dass

1. eine weniger weit gehende Verlegung der Sta-
tion Stifa projektiert wurde, dagegen die vom
Verkehrsplaner vorgeschlagenen Verbesserun-
gen gutgeheissen wurden;

2. die Seestrasse ohne Abwinklung sowie die
Hohenstrasse beide als gleichwertige Strassen
dem Verbindungsverkehr entsprechend ausge-
baut werden sollen.

Damit waren die zentralen Schwierigkeiten der
Koordination der einzelnen Idealpline beseitigt.

Die Idealpline der Landwirtschaft und des
Landschaftsschutzes stimmten im wesentlichen mit
dem Siedlungsplan iiberein, bzw. hatten mit ihm
keine Kollisionspunkte.

Als Grundziige des koordinierten Idealplanes,
d. h. als Schlussergebnis, resultierte:

1. Die Durchfithrung der Idee der Trabantensied-
lung mit einem Haupt- und vier Nebenkernen
und zirka 100 Einzelsiedlungen. Die geschlos-
sene Hauptsiedlung soll im Gegensatz zum ur-
spriinglichen Vorschlag lings der Seestrasse an-
geordnet werden.

2. Die Projektierung zweier gleichwertiger Lings-
strassen fiir den Verbindungsverkehr. Den Fuss-
gingern stehen Wanderrouten in der Lings-
richtung und die verbindenden Querwege zur
Verfiigung.

3. Der Ausbau der Bahn auf Doppelspur, die Ver-
besserung der Kurvenradien, um erhéhte Ge-
schwindigkeiten erreichen zu kénnen, eine nur
teilweise Verlegung der Station Stifa, sowie die
Eliminierung der bestehenden Niveauiiberginge
durch Unter- und Ueberfiithrungen.
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4. Die Wahrung grosserer, zusammenhingender
land- und forstwirtschaftlicher Nutzungsflichen,
die zugleich als hygienische und landschafts-
dsthetische Riume funktionieren, wobei als be-
sondere Merkmale der Gegend erhebliche Obst-
hain- und Rebflichen zu erhalten sind.

5. Der Schutz der landschaftlich besonders wirk-
samen Steilhdnge und Terrassenkanten vor
Ueberbauung, Schonung der noch vorhandenen
Schilfufer und natiirlichen Tobel als wesent-
liche Elemente einer harmonischen Landschaft.

Die Idealkoordination darf damit trotz den
nicht unerheblichen Divergenzen zwischen Sied-
lungs- und Verkehrsplanern, zum mindesten was
die Abgewogenheit der «Zonen» betrifft, als posi-
tiver Kompromiss bezeichnet werden.

2. Hinweis auf den Realplan.

Der nichste Schritt wire die Anpassung des ko-
ordinierten Idealplanes an die bestehenden Ver-
hiltnisse, d. h., im Sinne der Planung der Realplan
gewesen. Im Realplan kommen vor allem die wirt-
schaftlichen Momente sowie der Einfluss der Einzel-
interessen zur Geltung. Die praktische Durchfiih-
rung des Realplanes, d. h. die Gestaltung der Ge-
meinde, ist Sache der Behorden und der Indivi-
duen, kurz aller im Bilde der Region faktisch
Titigen, vom Einzelbiirger bis zur kommunalen
und interkommunalen Organisation.

Da jedoch das Hauptgewicht der vorliegenden
Arbeit auf dem Studium der Koordination lag, zu-
dem, zeitlich und materiell gesehen, der ALP enge
Grenzen gezogen waren, wurde auf die Ausfithrung
des Realplanes verzichtet. Ein wesentlicher Punkt,
der ebenfalls zu diesem Entschlusse beitrug, war die
Tatsache, dass inzwischen auf anderem Wege ein
Bebauungsplan von Stifa projektiert wurde, dessen
Leitideen, wie es sich herausstellte, in wesentlichen
Punkten mit den Grundideen des koordinierten
Idealplanes iibereinstimmten. Der Vollstindigkeit
halber soll im folgenden ein genereller Vergleich
zwischen Richtplan und Bebauungsplan gezogen
werden.

3. Vergleich des «Bebauungsplanes» v

mit dem Richtplan.

Eine Reproduktion des Bebauungsplanes ist an
dieser Stelle leider nicht moglich, weil dessen Be-
arbeitung noch zu sehr im Fluss ist, um eine Ver-
offentlichung zu rechtfertigen. Immerhin ermég-
lichte eine gemeinsame Aussprache der Arbeits-
gruppe mit den Verfassern des Bebauungsplanes
einen Vergleich. Der Bebauungsplan von Stifa wird
von Architekt Henauer und Geometer Metzger im
Auftrag der Gemeinde ausgearbeitet. Da es der
Arbeitsgruppe nicht moglich war, einen Realplan
selbst auszuarbeiten, vertritt nun dieser Bebauungs-
plan gewissermassen den beabsichtigten Realplan.
Dies ist um so eher moglich, als er in den wesent-
lichen Ziigen mit dem Richtplan der Arbeitsgruppe
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iibereinstimmt. Als iibereinstimmende Momente
konnen gelten:

1. Die organische Einbettung der Siedlung in das
natiirliche Landschaftsbild und die Trennung
der einzelnen Ortschaften durch zum See
reichende Griingiirtel.

2. Die Freihaltung der Steilhiange und Konzentrie-
rung der Siedlungsgebiete an gewissen giinstigen
Stellen, um iiber andere Gebiete eine Bausperre
verhingen zu konnen. Diese Siedlungsgebiete
stimmen im Richtplan und Bebauungsplan
iiberein, nur tritt an die Stelle unserer um ein
Zentrum gescharten Trabantendérfchen eine
ausgedehnte, zusammenhingende Baufliche, da
die schon bestehenden Bauten praktisch nicht
abgebrochen werden kénnen.

3. Die Ausbildung des Seeufers als 6ffentliche An-
lage, soweit dies moglich ist, wobei das Ufer in
Gemeindebesitz gebracht wird.

4. Die Bachliufe sind als Griinstreifen zum See
hinab gefiihrt, soweit sie nicht durch Bauten
itberdeckt sind.

Alle diese Einzelheiten sind naturgemiss im
Richtplan stirker ausgeprigt. Tiefe Eingriffe in
das private Recht, wie es Rodungen und Auf-
forstungen zur Verschonerung des Landschafts-
bildes oder das Bepflanzen der Terrassenkanten
mit Hecken mit sich bringen, sind im Bebauungs-
plan nicht aufgenommen worden. Ebenfalls sind die
Vorschlige der weitgehehenden Umgestaltung des
Dorfplatzes mit Blick auf den See, oder die teil-
weise Verlegung der Bahn, als undurchfiihrbar im
Bebauungsplan nicht enthalten.

Eine grosse Rolle spielen die Verkehrsverbin-
dungen von der Siedlung zum Bahnhof und zu den
Schulhidusern. Diesen Fragen ist ein grosser Teil
der Planungsarbeit im Bebauungsplan gewidmet.
In der Verschmelzung der Siedlungen zu einem
grossen Komplexe zeigt sich eigentlich am besten
der grundlegende Unterschied zwischen Richtplan
und Bebauungsplan. Der Richtplan hat z. B. ruhige
und einheitliche, dem Gelinde angeschmiegte
Reihenbauten angenommen, wihrend die Wirklich-
keit zeigt, dass in diesen lindlichen Wohngebieten
der einzelne gerne alle Nachteile des Einzelhauses
auf sich nimmt (Zerstiickelung der Girten mit
schlechter Besonnung und Ausniitzung, Einblick
von Haus zu Haus, Schattenbildung und Beein-
trichtigung der Aussicht, schlechter Wirmehaus-
halt, héhere Bau- und Unterhaltskosten, vermehrter
Landbedarf fiir gleichen Nutzen und gréssere
Strassenlidnge), um des einen Vorteils willen, nim-
lich des vermeintlichen «Allein-Herr-Seins».

Das Aufstellen eines Bebauungsplanes ist im
allgemeinen keineswegs eine freie schopferische
Arbeit, sondern viel eher eine in engen Grenzen
sich bewegende Anpassung, getragen von dem Ge-
danken: «Rette, was zu retten ist.» Bei seiner
Durchfithrung muss leider gerade auf dem Lande
oft auf die Interessen einflussreicher aber asozialer
Kreise Rechnung getragen werden.



Schlusswort

Die Massnahmen, welche im Rahmen eines Be-
bauungsplanes festgestellte Fille unzweckmassiger
Verwendung des Landes zu verbessern erlauben,
sind im wesentlichen einseitig baulicher Natur. Es
ist dies ein Mangel des Bebauungsplanes, der be-
sonders offensichtlich wird, wenn es sich nicht nur
um die Planung von Ortschaften, sondern um die
Planung grosserer Gebiete handelt. Dieser Nachteil
ist von der Landesplanung wohl erkannt, aber noch
nicht in seiner Bedeutung geniigend gewiirdigt wor-
den; denn sie geht noch allzu stark davon aus, dass
die fiir die Projektierung technischer Werke mass-
geblichen Methoden ohne weiteres auch fiir die
Losung landesplanerischer Aufgaben geeignet seien.

Im Gegensatz zu dieser Auffassung stellt die
Gemeinschaftsarbeit einer akademischen Studien-
gruppe der GEP einen Versuch dar, der zeigen
will, dass die Landesplanung einer ganz besonderen
Methode des Vorgehens bedarf und dass diese
Methode der Landesplanung so eigentiimlich ist,
dass diese durch jene geradezu charakterisiert wird.
Die Methode des Landesplaners ist namlich nicht
so sehr diejenige des Technikers, sondern gleicht
viel mehr derjenigen des Mediziners.

Am Beispiel Stifas wird abgeleitet, dass Voraus-
setzung jeder wissenschaftlichen Planung die Er-
kenntnis sein muss, ob man vorbeugen oder heilen
will. Ob nur das eine oder das andere oder sogar
beides not tut, sagt nur eine griindliche Diagnose
der Verhiltnisse. Die Diagnose ist nur dann voll-
kommen, wenn sie sich auf alle landschaftsgestal-
tenden Faktoren erstreckt. Sie hat iiberdies festzu-
stellen, wie stark der Einfluss eines jeden Faktors
ist, woriiber historische Untersuchungen wertvolle
Aufschliisse geben.

Die Diagnose erlaubt die Stellung einer Pro-
gnose, d. h. gestattet, mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auf die zukiinftige Entwicklung zu
schliessen.

Die Gemeinschaftsarbeit der Studiengruppe der
GEP zeigt aufschlussreich, dass besonders in dieser
Phase der landesplanerischen Arbeit Unsicherheit
entsteht, weil das Verhiltnis von Ursache und Wir-
kung meistens unabgeklirt bleibt. Oft wird nimlich
behauptet, allein die festgestellte wahrscheinliche
Entwicklung beweise schon, dass sie durch die zu
treffenden planerischen Massnahmen weiter zu for-
dern sei, oder aber schon die Prognose begriinde
geniigend die Notwendigkeit, die festgestellte Ent-
wicklung schleunigst abzubremsen. Es sind dies
logische Kurzschliisse, die trotz ihrer Augenfillig-
keit immer wieder gemacht werden. Demgegen-
iiber ist festzuhalten, dass die Prognose in keiner
Weise etwas dariiber aussagt, wie geplant werden
soll, sondern héchstens eventuell, dass geplant wer-
den soll. Mit andern Worten: Sie sagt nur, was vor-
aussichtlich geschieht, wenn nicht geplant wird.

Es muss einmal mit allem Nachdruck darauf
hingewiesen werden, dass die Grundlagenforschung,
auch wenn sie sehr einlisslich ist, nur die Not-
wendigkeit einer Planung darzulegen vermag, nie-
mals aber die Art der Planung bestimmt. Die Art

der Planung hat ihre Begriindung einzig in einer
bestimmten Idee und Vorstellung «wie es sein soll».
Je niher diese Idee der Volksiiberzeugung steht,
desto grosser ist die Aussicht, dass sie verwirklicht
werden kann. Es folgt daraus die Bedeutung der
Erziehung des ganzen Volkes zu dieser Idee.

Zur Frage, welche planerischen Ideen die «rich-
tigen» sind, und welche Methoden der Erziehung
angewandt werden diirfen, nimmt die Arbeit der
Studiengruppe nicht Stellung. Es wird aber am
Beispiel Stifas abgeleitet, dass wenn eine be-
stimmte Entwicklungstendenz verfolgt werden soll,
dies planerisch durchaus méglich ist und dass nur
eine ganz bestimmte Art des Vorgehens dabei
maximal zweckmissige Ergebnisse liefert. Es ist
dies eine Erkenntnis, welche die gesamte bisherige
landesplanerische Arbeit noch nicht in ihrer Wich-
tigkeit theoretisch so klar herausgestellt hat.

Ist die auf griindlicher Analyse fussende Prognose
sowie eine klare Entwicklungstendenz festgelegt,
so ist auch das Fundament gegeben, auf dem jede
weitere Arbeit aufzubauen hat. Diese Arbeit hat
zum Ziele, einen sogenannten Leitplan auszu-
arbeiten, nach dem sich die weitere Verwendung
des Landes zu richten hat. Es ist klar, dass ein
solcher Leit- oder Richtplan nicht aus der Summe
der Losungen begrenzter Teilaufgaben bestehen
kann, wie dies oft ein Bebauungsplan darstellt. Er
muss vielmehr in einer umfassenden Koordination
samtlicher die allseitige Verwendung des betreffen-
den Landes beriihrenden Interessen bestehen. Wie
kann nun aber eine solche Koordination am
zweckmiissigsten durchgefiihrt werden? Die Arbeit
der Studiengruppe zeigt deutlich, dass die Auf-
stellung einer zufilligen Rangordnung der Inter-
essen dazu nicht geeignet ist. Vielmehr sind auf
Grund der Entwicklungstendenz bestimmte Domi-
nanten festzulegen, welchen sich alle anderen Fak-
toren anzupassen haben. Wenn sich beispielsweise
Stifa zur Residenzlandschaft entwickeln soll, muss
die Idee, den besonderen Landschaftscharakter
Stifas zu erhalten, dominierend sein. Dieser Domi-
nante haben sich die Faktoren Siedlung, Verkehr
und Wirtschaft anzupassen bzw. unterzuordnen;
denn die Entwicklung Stiifas zur Residenzgemeinde
wird offensichtlich gestort, wenn der urspriingliche
Charakter der Landschaft verindert, wenn die not-
wendigen Verkehrsméglichkeiten — vernachlissigt
und die Siedlung unzweckmaissig geleitet wird.

Im Gegensatz zum Bebauungsplan handelt es
sich also bei der Aufstellung eines Leitplanes nicht
nur darum, bestehende Verkehrsmoglichkeiten zu
verbessern oder die Art der Bebauung im einzelnen
vorzuschreiben, sondern um das «in-Uebereinstim-
mung-bringen» aller Bediirfnisse, die an eine Resi-
denzlandschaft gestellt werden.

Die von der Studiengruppe gewihlte Methode
erreicht dieses Ziel durch die Aufstellung von so-
genannten Idealplinen, d.h. von Plinen, die ohne
Riicksicht auf bestehende Verhiltnisse und finan-
zielle Erwigungen fiir ein bestimmtes Sachgebiet
konsequent eine ideale Losung vertreten. Durch das
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Uebereinanderlegen der solcherweise fiir jeden
Kulturbereich (Siedlung, Verkehr, Landschaft,
Naturschutz usw.) aufgestellten Einzel-Idealpline
werden die grundsitzlichen Interessen-Kollisions-
punkte in ungewohnt klarer Weise sofort augen-
fallig. Damit wird vor allem der Nachteil vermie-
den, dass ein Werk entsteht, das nur aus lauter
schlechten Einzelkompromissen zusammengesetzt
ist, die immer wieder zu neuen Interessenkonflikten
fiihren, wahrend die grundsitzlichen Fragen nie
zu Abklirung gelangen, weil sie niemals iiberhaupt
aufgedeckt werden.

(Beispiel: Umbau des Bahnhofplatzes in Ziirich. Jede
bisher getroffene Losung ist diskutabel, weil weder feststeht,
ob die Bahnhofhalle je zuriickgesetzt werden kann und ob
jemals eine neue Uecher- oder Unterfithrung jenseits der
Sihl in Frage kommt. Dis Folge sind Teillosungen, die an
sich nicht schlecht zu sein brauchen, iiber kurz oder lang
aber sicher schlecht werden, weil eine ideale Gesamtlosung
fehlt, nach der sich die Einzellosungen richten konnen.)

Die Koordination der Einzel-Idealpline ist
merkwiirdigerweise, wie das Beispiel Stifas zeigt,
weniger schwer als eine allseitige Einigung iiber

Dr. Hans Sigg, Ziirich

Die Verankerung der Regional- und
Ortsplanung im ziircherischen
Baugesetz

Das Baugesetz des Kantons Ziirich, das aus dem
Jahre 1893 stammt, war urspriinglich nur fiir Ort-
schaften mit stidtischen Verhiltnissen gedacht.
Daher macht es nur Anspruch auf Giiltigkeit in den
Stidten Ziirich und Winterthur und denjenigen
Gemeinden, die sich ihm freiwillig unterstellen.
Entsprechend diesem Grundgedanken sind auch die
Vorschriften iiber die Planung gestaltet. Das Ge-
setz iiberlésst es den Gemeinden, durch Aufstellung
eines Bebauungsplanes das Strassennetz festzulegen.
Dieser Plan soll zunichst die Hauptverkehrslinien
nebst den bei fortschreitender Ueberbauung erfor-
derlichen 6ffentlichen Anlagen und Plitzen enthal-
ten. Die weitere Ausgestaltung soll nach Massgabe
der baulichen Entwicklung erfolgen. Eine einzige
Bestimmung (§ 8, Abs. 2) weist darauf hin, dass
die Gemeinden nicht nur an ihre eigenen Interessen
denken sollen. Danach ist bei der Anlage des Stras-
sennetzes auch auf den Zusammenhang mit den an-
stossenden Gemeinden Riicksicht zu nehmen. Es
ergibt sich also eine Gestaltung der Bebauungsplan-
vorschriften, die lediglich die Planung des Strassen-
netzes auf dem Gebiet der einzelnen Gemeinde zu-
lasst. Aehnliches ist festzustellen bei den Vor
schriften, die die Gemeinden zum Erlass eigener,
das kantonale Gesetz erginzenden Bauordnungen
‘ermichtigen. Die Gemeinde kann zwar eine solche
Bauordnung erlassen, allein nur «fiir die Anlage
neuer und die Umgestaltung bestehender Quar-
tiere». Beizufiigen ist allerdings, dass die Praxis aus
dieser Bestimmung im Laufe der Jahre recht viel
herausgeholt hat.- '
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die verschiedenen Teillosungen. Dies aus dem ein-
fachen Grunde, weil sich das Problem durch das
Uebereinanderlegen von Einzel-Idealplinen stark
vereinfacht und darum in seiner Grundsdtzlichkeit
klar erkannt werden kann. Die derart vollzogene
Koordination der einzelnen Idealpline ergibt den
sogenannten Gesamt-Idealplan oder Richtplan.

Die vorliegende Arbeit der Studiengruppe ist
also insofern von grundsitzlicher Bedeutung, als sie
die bisher in Praxis und Theorie vernachlissigte
Frage der Methode der Landesplanung einer Losung
zufiihrt, die fiir die Erkenntnis des Wesens der
Landesplanung ausserordentlich bedeutsam ist;
denn nur dasjenige Verfahren fithrt zu einem
brauchbaren Gesamtplan, das eine eindeutige Fest-
stellung aller grundsitzlich vorkommenden Inter-
essenkollisionen ermdoglicht. Dies ist, wie aus-
gefiihrt, nur dann gegeben, wenn nicht nur — wie
bisher — Einzelkompromisse getitigt, sondern
wenn Ideallésungen einander gegeniibergestellt
werden. Hierin liegt das Wesen einer Koordination
der Interessen und Absichten, wie sie von der
Landesplanung verlangt wird.

Durch die Teilrevision vom Jahre 1943 (Volks-
abstimmung vom 16.Mai 1943) sind diese engen
Grenzen, die das ziircherische Baurecht bisher der
Planung iiber die Ausniitzung des Grund und Bo-
dens gezogen hatte, gesprengt worden. Die Bestim-
mungen iiber den Bebauungsplan blieben zwar un-
verindert, wurden aber durch eine Vorschrift er-
ginzt, die dem Regierungsrate das Recht einrdumt,
iiber das Gebiet verschiedener Gemeinden einen
Gesamtplan aufzustellen, in welchem nicht nur das
Verkehrsnetz, sondern auch die Grundlagen fiir die
Wasserversorgung und die Ableitung der Abwasser,
die fiir 6ffentliche Anlagen erforderlichen Gebiete,
die Industriegebiete, die land- und forstwirtschaftlich
beniitzten Gebiete und die Wohngebiete enthalten
sind (§ 8b). Aber auch die Vorschrift, die die Ge-
meinden zum Erlass eigener Bauordnungen ermich-
tigt, wurde erweitert. Die Gemeinden sind nicht mehr
nur berechtigt, «fiir die Anlage neuer und die Um-
gestaltung bestehender Quartiere» besondere Bau-
ordnungen zu erlassen. Diese Schranke ist gefallen.
Der kantonale Gesetzgeber hat sein Recht, iiber die
bauliche Ausniitzung von Grund und Boden zu
legiferieren, weitgehend an die Gemeinden abge-
treten und sich mit der Feststellung begniigt, dass
die Vorschriften der Gemeindebauordnungen nicht
hinter den Anforderungen des kantonalen Rechtes
(Baugesetz und E.G. zum Z.G.B.) zuriickstehen
diirfen. Aber selbst diese Schranke gilt nicht aus-
nahmslos. Wenn die Gemeindebauordnung Indu-
striegebiete ausscheidet, darf sie hiefiir Vorschriften
enthalten, die die Baufreiheit weniger stark ein-
schrinken als das kantonale Baugesetz.

Diese Neuregelung bildet die Grundlage fiir die
Orts- und Regionalplanung. Dabei ist allerdings zu
beachten, dass weder der Bebauungsplan, noch der
oben skizzierte Gesamtplan eigentumsbeschrin-
kende Wirkungen haben. Das fiir den Strassenbau



	Die Methode der Koordination in der Ortsplanung, dargestellt am Beispiel der Wohngemeinde Stäfa (Zürichsee)

